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Reglement Schulergänzende Betreuung Klosters-Serneus 

 
Einleitung 

Das vorliegende Reglement gibt Auskunft über das Angebot der Schulergänzen-
den Betreuung der Gemeinde Klosters-Serneus. 

Leitgedanken 

a) Ziele:  

- Die schulergänzende Betreuung Klosters trägt zur Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf der Eltern bei.  
- Sie unterstützt die Eltern bei der familienexternen Betreuung. 

Schule und Betreuung ergänzen einander. 
- Den Kindern wird eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglicht wie bei-
spielsweise Spielen, Basteln, Malen.  

- Für die Erledigung von schulischen Aufgaben (Hausaufgaben) stehen ruhige 
Räumlichkeiten zur Verfügung.  

- Es wird auf eine gesunde und kindergerechte Ernährung geachtet. 

b) Betreuung und Freizeitgestaltung: 

- In der Betreuung wird auf Kontinuität und Verbindlichkeit geachtet. Dies ge-

schieht unter anderem durch einen geregelten Ablauf wie auch mit Rituale einü-
ben und im Alltag leben. 

- Die Kinder werden beim Mittagstisch in kleinere Haushaltarbeiten einbezogen 
und angeleitet mitzuhelfen und Verantwortung zu übernehmen. 
- Die Betreuungspersonen leiten die Kinder zu Hygiene und zu sorgfältigem Um-

gang mit Material an. 
- Es wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder sich oft im Freien bewegen und 

die diversen Spielmöglichkeiten rund um das Schulhaus nutzen. 

c) Aufgaben der Eltern 

- Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die Kinder pünktlich in der Betreu-
ung erscheinen. 
- Die Regeln der schulergänzenden Betreuung werden von den Eltern mitgetra-

gen und unterstützt. 
- Die Eltern orientieren die Leitung der schulergänzenden Betreuung rechtzeitig 

über sämtliche Änderungen des Betreuungsvertrages (schulische Aktivitäten, 
Krankheit, Abmeldungen, etc.). 
 

1. Angebot 

Das Angebot umfasst: 

- Betreuung der Kindergarten- und Schulkinder der Gemeinde Klosters-Serneus 
am Morgen vor Schulbeginn, in freien Lektionen, während der Mittagspause, 
nach der Schule und an schulfreien Nachmittagen 

- Gesundes und kindgerechtes Mittagessen  

- Möglichkeit, die Hausaufgaben in ruhiger Umgebung zu erledigen 



 

 

Das Angebot richtet sich an Kinder, die das Betreuungsangebot während eines 
Schuljahres regelmässig an einem oder mehreren Wochentagen besuchen. Die 
Schulergänzende Betreuung kann auch sporadisch besucht werden, sofern die 

Kinder mindestens 24 Stunden vorher angemeldet werden und freie Plätze ver-
fügbar sind. 

2. Trägerschaft 

Die Gemeinde Klosters-Serneus ist die Trägerschaft der schulergänzenden Be-
treuung der Schule Klosters-Serneus. Der Schulrat ist verantwortlich für die 

strategische Führung, der Schulleitung obliegt die Hauptverantwortung für die 
operative Leitung. Die Leiterin oder der Leiter der schulergänzenden Betreuung 

ist verantwortlich für die Organisation sowie für die Betreuung der Kinder. 

3. Räumlichkeiten 

Die Räumlichkeiten befinden sich auf dem Schulgelände in Klosters-Platz (Land-

strasse 150). Es stehen verschiedene Räume zur Verfügung (Essraum, Spiel-
raum, Bastelraum, Ruheraum). Zusätzlich steht ein Aussenspielplatz zur Verfü-

gung. 

4. Öffnungszeiten 

Das Betreuungsangebot besteht während den 38 (resp. 39) Schulwochen je-

weils montags, dienstags, donnerstags und freitags. Am Mittwoch, an schul-
freien Tagen, an Feiertagen und während den Schulferien bleibt die schulergän-

zende Betreuung Klosters-Serneus geschlossen. 

Morgenbetreuung: 07.00 Uhr bis Schulbeginn 

Mittagsbetreuung: 11.45 Uhr – 13.50 Uhr 

Nachmittagsbetreuung: 13.50 Uhr – 18.00 Uhr 

5. Kosten 

Die Tarife der schulergänzenden Betreuung werden vom Schulrat Klosters-Ser-
neus festgelegt. Diese stützen sich auf die gesetzlichen Vorgaben.  

Der Tarif richtet sich nach dem satzbestimmenden steuerbaren Einkommen zu-
züglich 10% des satzbestimmenden steuerbaren Vermögens der Eltern. 

Werden die benötigten Dokumente (Vollmacht oder definitive Steuerveranla-

gung) nicht vorgelegt, wird der Maximaltarif verrechnet.  

Lebt der erziehungsberechtigte Elternteil im Konkubinat, werden auch die Ein-

kommens- und Vermögensverhältnisse des Konkubinatspartners berücksichtigt.  

Familien mit mehreren Kindern erhalten einen Geschwisterrabatt. 

6. Anmeldung und Betreuungsvertrag 

a) Anmeldung 

Die schulergänzende Betreuung nimmt alle Schul-und Kindergartenkinder der 

Gemeinde Klosters-Serneus auf. 

Die Anmeldung für regelmässig besuchende Kinder erfolgt gegen Ende des 
Schuljahres für das kommende Schuljahr per Anmeldeformular. Eine Nachmel-

dung ist jederzeit möglich, sofern das Angebot noch nicht ausgelastet ist. Für 
sporadische Nutzung der schulergänzenden Betreuung gilt eine Anmeldefreist 

bis mindestens 24 Stunden im Voraus – telefonisch oder persönlich durch die 
Eltern. Die Anmeldung ist verbindlich. 

Über die Aufnahme eines Kindes entscheidet die Leitung zusammen mit der zu-

ständigen verantwortlichen Person des Schulrates. 
 



 

 

b) Betreuungsvertrag: 

- Gestützt auf die Anmeldung wird ein Betreuungsvertrag abgeschlossen. Darin 
wird u.a. geregelt: Zeitlicher Umfang der Betreuung, konkrete Kosten, Rechte 

und Pflichten der Eltern, Dauer, Kündigung, Vertragsänderungen und Abwesen-
heiten. 

- Das vorliegende Reglement ist integraler Bestandteil des Betreuungsvertrags. 

 

7. Verschiedenes 

a) Abmeldung 

Abwesenheiten bei Krankheit, Jokertagen oder aus anderen Gründen müssen 

den Verantwortlichen der schulergänzenden Betreuung so früh wie möglich mit-
geteilt werden, spätestens zu Beginn der Präsenzzeit. 

b) Kommunikation 

Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem Betreuungsteam ist einer 
der Grundsteine für das Wohlbefinden des Kindes bei uns. Eine offene, direkte 

Kommunikation ist wichtig. Die Anliegen der Eltern werden ernst genommen. 
Ein Elternteil oder - falls dies nicht möglich ist - eine dem Betreuungsteam be-
kannte Drittperson muss telefonisch erreichbar sein. Die Eltern sind dafür ver-

antwortlich, die aktuellen Telefonnummern bekannt zu geben. 

c) Hausschuhe 

In den Räumen tragen die Kinder Hausschuhe. Die Eltern werden gebeten, den 
Kindern Hausschuhe oder Antirutsch-Socken mitzugeben. 

d) Versicherung 

Krankenkasse, Unfall- und Haftpflichtversicherung der Kinder ist Sache der El-
tern. Für Beschädigungen durch das Kind oder Verlust von persönlichen Wert-

gegenständen wird keine Haftung übernommen. 

e) Sicherheit 

Es besteht ein Notfallkonzept und das Team wird regelmässig geschult. Ist ein 
Kind auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, leidet es unter Allergien 
oder hat es andere Krankheiten, sind die Eltern verpflichtet, dies in der Anmel-

dung zu erwähnen bzw. das Betreuungsteam anzuweisen. 

f) Disziplinarordnung 

Für die schulergänzende Betreuung Klosters gilt die Disziplinarordnung der 
Schule Klosters-Serneus (www.klosters-serneus.ch). 

g) Aufsicht 

Die Aufsicht wird von der Gemeinde durch den Schulrat wahrgenommen. Beim 
Kanton Graubünden ist das Schulinspektorat für die Aufsicht zuständig. 

 

Reglement genehmigt durch den Schulrat an der Sitzung vom: 21. Mai 2019  

 

 


